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§4
(1) Die Minister und die anderen Leiter der zentralen 

Staatsorgane haben die Kassenpläne als Instrument des 
effektivsten Einsatzes der Haushaltsmittel und der 
kontinuierlichen Erfüllung ihrer Aufgaben zu nutzen.

(2) Die Kassenpläne bilden für den Zeitraum, für den 
sie aufgestellt werden, die Finanzierungsgrundlage für 
die Plandurchführung der zentralen Staatsorgane und 
ihnen direkt unterstellten volkseigenen Betriebe sowie 
nach geordneten staatlichen Einrichtungen.

(3) Die Minister und die anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane sowie die Leiter der den zentralen Staats
organen nachgeordneten staatlichen Einrichtungen 
haben die in den Kassenplänen enthaltenen Einnahmen 
und Ausgaben der kontoführenden Bank mitzuteilen.

(4) Wenn die Minister und die anderen Leiter der 
zentralen Staatsorgane entscheiden, daß von den ihnen 
direkt unterstellten volkseigenen Betrieben und nach
geordneten staatlichen Einrichtungen keine Kassenpläne 
aufzustellen und einzureichen sind, sind die in den 
Jahresplänen der staatlichen Einrichtungen und volks
eigenen Betriebe bestätigten Einnahmen und Ausgaben 
als Finanzierungsgrundlage der kontoführenden Bank 
zu Beginn des Jahres mitzuteilen.

(5) Von der kontoführenden Bank ist die Inanspruch
nahme der Haushaltsmittel auf der Grundlage der in 
den Jahresplänen bzw. den Kassenplänen festgeleg
ten Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren.

Kassenplanung 
der Vereinigungen Volkseigener Betriebe

§5

(1) Die Generaldirektoren der WB sind verpflichtet, 
für jedes Quartal im voraus einen Kassenplan aufzu
stellen und an die für die VVB zuständige Industrie- 
bankflliale einzureichen.

(2) In die Kassenpläne der VVB sind die finanziellen 
Beziehungen zum Staatshaushalt aufzunehmen und die 
Bildung und Verwendung der eigenen Fonds aus Ge
winn nachzuweisen. Die Kassenpläne sind nach der 
in der Anlage II festgelegten Nomenklatur aufzustellen.

(3) Die Generaldirektoren entscheiden eigenverant
wortlich, ob die unterstellten volkseigenen Betriebe 
und Kombinate Kassenpläne aufzustellen und einzu
reichen haben.

(4) Die Generaldirektoren der WB nutzen die Kas
senpläne in ihrer wissenschaftlichen Wirtschaftsführung. 
Sie haben in Verbindung mit der vorausschauenden 
analytischen Tätigkeit Einfluß auf die Kontinuität der 
Planerfüllung in ihrem Verantwortungsbereich zu neh
men.

§ 6

(1) Die Direktoren der Industriebankfilialen sind auf 
der Grundlage der von den VVB an die Industriebank
filialen eingereichten Kassenpläne berechtigt und ver
pflichtet,

— die vorgesehene ökonomische und finanzielle Ent
wicklung einzuschätzen und den Generaldirektoren

der VVB Vorschläge zur Verbesserung der Zielstel
lung zu unterbreiten

— bei Nichteinhaltung der geplanten Aufgaben vonden 
Generaldirektoren der VVB entsprechende Maßnah
men zur Sicherung der gestellten Planziele zu for
dern.

Sie stützen sich dabei auf ihre Erfahrungen und Er
kenntnisse aus den Geschäftsbeziehungen zu den VVB.

(2) Die Direktoren der Industriebankfilialen kontrol
lieren auf der Grundlage der von den VVB eingereich
ten Kassenpläne
— die Bildung und Verwendung der Fonds der Eigen

erwirtschaftung
— die Realisierung der Verpflichtungen gegenüber dem 

Staatshaushalt
— die Einhaltung der geplanten Zuführungen aus dem 

Staatshaushalt.

(3) Sofern die spezifischen Mittel und Maßnahmen 
der Industriebankfilialen als Geschäftspartner der VVB 
nicht ausreichen, um die im Plan festgelegte Rentabili
tät, die Bildung der Fonds der Eigenerwirtschaftung 
und die kontinuierliche Erfüllung der Verpflichtungen 
gegenüber dem Staatshaushalt zu sichern, haben die 
Direktoren der Industriebankfilialen die zuständigen 
zentralen Staatsorgane und die Zentrale der Bank zu 
informieren.

(4) Den zuständigen Bankfilialen sind die Kassen
pläne als ergänzende Information durch die Werkdirek
toren zu übergeben, wenn die Generaldirektoren der 
VVB die Aufstellung von Kassenplänen durch die 
volkseigenen Betriebe und Kombinate festgelegt haben.

Kassenplanung 
im Bereich der Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft

§7
(1) Der Vorsitzende des Rates für landwirtschaftliche 

Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deut
schen Demokratischen Republik stellt auf der Grund
lage des Jahresplanes zu Beginn des Jahres für jedes 
Quartal einen Kassenplan auf und reicht diesen an den 
Minister der Finanzen sowie an den Präsidenten der 
für den Bereich Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft zuständigen Bank ein.

(2) In den Kassenplan des Rates für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft sind die 
Einnahmen und Ausgaben des Rates für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
der unterstellten VVB, volkseigenen Betriebe und Kom
binate sowie der nachgeordneten staatlichen Einrich
tungen aufzunehmen.

(3) Der Vorsitzende des Rates für landwirtschaftliche 
Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft entscheidet 
in eigener Zuständigkeit, ob die unterstellten VVB, 
volkseigenen Betriebe und Kombinate sowie die nach
geordneten staatlichen Einrichtungen Kassenpläne auf
zustellen und einzureichen haben.

(4) Die Kassenpläne bilden für den Zeitraum, für 
den sie aufgestellt werden, die Finanzierungsgrundlage 
für die Plandurchführung des Rates für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft und der 
unterstellten VVB, volkseigenen Betriebe und Kom
binate sowie der nachgeordneten staatlichen Einrich
tungen.


